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TARIFORDNUNG  
 

der Marktgemeinde Bad Bleiberg vom 18.12.2023, ZI. 900-3/2023, mit der Höhe der 
privatrechtlichen Entgelte und deren Einbringung festgesetzt wird 

 
 

A. Geltungsbereich und Tarifordnung 
 
 
Die Tarifordnung gilt für alle privatrechtlichen Rechtsbeziehungen der 
Marktgemeinde Bad Bleiberg mit Dritten, die weder hoheitlicher Natur (wie 
Abgabeforderungen) sind, noch durch einen gesonderten Vertrag (wie ein 
Mietvertrag) geregelt werden.  
 

B. Leistungen und Tarife  
 
1. Vermietung und Verpachtung 
 

a. Amtsgebäude und Nebengebäude           € 10,00 pro m2 / Monat 
b. Antonibad              €   1,50 pro m2 / Monat 
c. Knappenhaus 
- Knappensaal mit Heizung                      € 250,00 pro Tag  
- Knappensaal ohne Heizung                     € 150,00 pro Tag 
- Knappensaal weitere Tage                      €   75,00 pro Tag 
- Foyer mit Heizung                     € 150,00 pro Tag 
- Foyer ohne Heizung                     € 100,00 pro Tag 
- Foyer weitere Tage                     €   37,50 pro Tag 
- Vorheizen Knappensaal/Foyer                      €   50,00 pro Tag 
d. Musikschule  
-  Nutzung gewerblich               € 6,00 pro m2 / Monat 
-  Nutzung privat                € 19,00 pro m2 / Jahr 
-  Nutzung tageweise             € 10,00 pro Tag 
e. Turnsaal Volksschule             € 10,00 pro Tag 
f. Freiflächen 
- Grundstücksbereitstellungsgebühr           € 60,00 pro Jahr 
- Bauland (widmungsgemäße Nutzung)                                  € 1,80 pro m2 / Jahr 
- Bauland                € 0,024 pro m2 / Jahr 
- Bauland (gewerbliche Nutzung)                                              € 0,24 pro m2 / Jahr 
- Grünland      € 0,024 pro m2 / Jahr 
- Grünland (gewerbliche Nutzung)                                            € 0,24 pro m2 / Jahr 

 

2. Verkauf/Leihe  
 

a. Beamer (Leihe)                                           € 20,00 pro Leihe 
b. Schneestangen                      € 4,50 pro Stück 
c. Streusalz (25kg)                      € 6,00 pro Stück 
d. Mülltonnen 
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- Restmülltonne 120l (Verkauf)        € 36,00 pro Stück 
- Papiermülltonne 240l (Verkauf)        € 56,00 pro Stück 
- Restmülltonne 1100l (Verkauf)     € 220,00 pro Stück 
e. Wasserzähler 
- Wasserzähler (neu)         € 57,00 pro Stück 
- Austauschzähler         € 29,00 pro Stück 
- Patronenzähler                    € 69,00 pro Stück 
- Messpatrone         € 22,00 pro Stück 
- Kopfverschraubung         € 18,00 pro Stück 
- Rückflussverhinderer           € 6,00 pro Stück 
f. Thermalwasser      € 2,78 pro m3 
g. Kopien 
- SW-Kopie ohne Papier          € 0,04 pro Kopie 
- SW-Kopie mit Papier         € 0,05 pro Kopie 
- Farbkopie ohne Papier          € 0,11 pro Kopie 
- Farbkopie mit Papier          € 0,12 pro Kopie 
h. Bleiberger Chronik (spiralgebunden)       € 22,00 pro Stück 
i. Gästebuch         € 6,90 pro Stück  
j. Go-Fahrschein         € 3,80 pro Stück 
k. Go-Fahrschein ermäßigt         € 1,90 pro Stück 
l. Hausnummerntafel       € 10,00 pro Stück 
m. Hundemarke                              € 1,50 pro Stück 

   

3. Dienstleistungen 
   

a. Gemeindefriedhof 
- Einzelgrab              € 190,00 für 10 Jahre 
- Doppelgrab              € 380,00 für 10 Jahre 
- Je weiter Grabstelle im Anschluss                                     € 100,00 für 10 Jahre 
- Urnennische                          € 190,00 für 10 Jahre 
- Urnenstele      € 190,00 für 10 Jahre 
- Urnensäule                 € 190,00 für 10 Jahre 

b. Aufbahrungshalle             € 150,00 je Aufbahrung 
c. Tierkörperentsorgung 

- Kategorie 1    € 0,32 pro Kilogramm 
- Kategorie 2   € 0,23 pro Kilogramm 
- Kategorie 3   € 0,16 pro Kilogramm 
- Mindestgebühr bei geringer Abnahmemenge      € 3,00 pro Abgabe 

d. Reiningungskraft (Arbeitsleistung)       € 30,00 pro Stunde 
e. Wirtschaftshof/Wassermeister 

- Arbeitsleistung        € 36,00 pro Stunde 
- Kombifahrzeug         € 12,00 pro Stunde 
- Traktor/Kleinlader        € 35,00 pro Stunde 
- Rasenmähtraktor/Mäher/Trimmer   € 8,00 pro Stunde 
- Schneefräse    € 8,00 pro Stunde 

 

C. Schuldner 
 
 
Zur Entrichtung der Entgelte sind jene Personen verpflichtet, die Leistungen der 
Gemeinde Bad Bleiberg in Anspruch nehmen.  

 
 

D. Barzahlung und Rechnungslegung 
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1. Die Entgelte sind unmittelbar mit Inanspruchnahme der Leistung fällig und in bar an 
die Gemeindekasse (§ 32 ff. Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBI. 
Nr. 80/2019, in der jeweils geltenden Fassung), zu entrichten.  
 

2. Insofern eine Barzahlung nicht möglich ist, wird eine Rechnung ausgestellt oder 
zugestellt, die mit Ablauf von zwei Wochen (nach Übergabe oder Zustellung) fällig 
ist.  

 
E. Einbringung  

 
Für die Grundlagen der Einbringung der Entgeltleistungen hat die 
Bundesabgabenordnung – BAO, BGBI. Nr. 194/1961, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung, sinngemäß Anwendung zu finden; dies gilt insbesondere für die Schätzung 
und die Festsetzung jener Kosten, die der Gemeinde durch die nicht zeitgerechte 
Entrichtung der Entgelte erwachsen (Mahnung, Säumnis, Exekution).  

 
 

F. Zuständigkeit und Kundmachung 
 
 
1. Die für den Vollzug der Tarifordnung erforderlichen Maßnahmen hat der 

Bürgermeister der Marktgemeinde Bad Bleiberg zu veranlassen. Dies gilt 
insbesondere für die Einbringung der festgelegten Entgelte; Säumnisfolgen, die die 
BAO für die Gemeindeabgaben vorsieht, sind sinngemäß anzuwenden. 

 
2. Die Tarifordnung wird in Entsprechung des § 80 Abs. 2 der Kärntner Allgemeine 

Gemeindeordnung – K-AGO, LGBI. Nr. 66/1998, in ihrer jeweils geltenden Fassung, 
kundgemacht.  

 
 

Für die Marktgemeinde Bad Bleiberg: 
 

Der Bürgermeister:  

 
 


